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BASISTARIF 

Was ist der Basistarif? 

Seit 1. Januar 2009 ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die PKV einen Basistarif anbieten muss. Mit 

Einführung des Tarifs soll die medizinische Grundversorgung aller Versicherten sichergestellt werden. 

Kein Antragsteller darf abgelehnt werden. Die Leistungen orientieren sich theoretisch an denen der 

gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Zur Verbesserung der Leistungen können ergänzende Krankheits-

kostenversicherungen  abgeschlossen werden. Der monatliche Beitrag ist durch den Höchstbeitrag der 

gesetzlichen Versicherung begrenzt. Seit 1. Januar 2015 liegt dieser bei 639,38 Euro (zuzüglich Kosten 

für die Pflegepflichtversicherung). Der Basistarif richtet sich an Privatversicherte, die sich die 

Versicherungsprämien nicht mehr leisten können und nicht mehr in die gesetzliche 

Krankenversicherung zurückkehren können oder wollen. 

 
Wer kann in den Basistarif wechseln? 

Freiwillig krankenversicherte Mitglieder der GKV können innerhalb eines halben Jahres in den Basistarif 

der PKV wechseln, wenn sie zuvor ein Jahr lang die Versicherungspflichtgrenze überschritten hatten. 

Privat Versicherte (mind. 55 Jahre alt), die eine Rente oder Beamtenpension beziehen oder 

nachweislich die Versicherungsprämie nicht mehr aufbringen können, dürfen in den Basistarif ihres 

Versicherers wechseln. Die Mindestverweildauer beträgt dann 18 Monate. Danach kann der 

Versicherte in einen Volltarif seiner Gesellschaft oder in den Basistarif eines anderen Versicherers 

wechseln. In allen anderen Fällen kann er nur die seit dem 1. Januar 2009 aufgebauten 

Alterungsrückstellungen mitnehmen. 

 

Ozan Sözeri, Gründer und Geschäftsführer der WIDGE.de GmbH: 

Aufgrund des schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses kann vor dem Eintritt in den Basistarif nur 

gewarnt werden! Ärzte haben – außer im Notfall – keine Behandlungspflicht und können nur den 1,2-

fachen Gebührensatz mit den Kassen abrechnen. Weitere Kosten muss der Patient selbst tragen. Viele 

Ärzte lehnen deshalb die Behandlung von Basistarif-Patienten ab. Hinzu kommt, dass der Tarif mit 

einem Höchstbeitrag von 639,38 Euro außerdem nicht günstig ist. 

   

 


